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§ 22 Bgld. SG 2005 Finanzielle
Abwicklung

Bgld. SG 2005 - Burgenlandisches StralBengesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.05.2025

(1) Die Interessentengemeinschaft hat mit der finanziellen Abwicklung des Bauvorhabens die Landesregierung zu
beauftragen.

(2) Spatestens innerhalb von einem Jahr nach Abschluss des Gliterwegbaues ist die Endabrechnung Uber die Kosten
der Herstellung durchzufthren. Die Endabrechnung ist samt allen zur Beurteilung ihrer Richtigkeit und Vollstandigkeit
notwendigen Unterlagen mindestens drei Monate lang beim Amt der Burgenlandischen Landesregierung zur
Einsichtnahme durch die Mitglieder der Interessentengemeinschaft aufzulegen. Von der Auflage zur Einsichtnahme
sind alle Mitglieder der Interessentengemeinschaft nachweislich zu verstandigen.

In Kraft seit 01.10.2005 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 22 Bgld. SG 2005 Finanzielle Abwicklung
	Bgld. SG 2005 - Burgenländisches Straßengesetz 2005


